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Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 23. Januar 2008 folgendes Gesetz beschlossen: 

 
 
 

G e s e t z 
über Dolmetscher und Übersetzer sowie zur Aufbewahrung von Schriftgut  

in der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Gesetz über Dolmetscher und Übersetzer sowie zur Aufbewahrung von Schriftgut in 
der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Artikel 1 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz 
 
Das Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 24. April 1878 (PrGS, 
S. 230/PrGS. NW. S. 78), zuletzt geändert durch Artikel  47 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 
(GV. NRW. S. 248), wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Bezeichnung des Ersten Titels wird wie folgt neu gefasst:  
 

"Dolmetscher und Übersetzer in der Justiz" 
 
2. Die §§ 1 bis 11 werden wie folgt neu gefasst: 
 

"§ 1 
Dolmetscher und Übersetzer 
 
(1) Zur mündlichen und schriftlichen Sprachübertragung für gerichtliche und staatsan-
waltliche Zwecke werden für das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen Dolmetsche-
rinnen oder Dolmetscher allgemein beeidigt (§ 189 des Gerichtsverfassungsgesetzes) 
und Übersetzerinnen oder Übersetzer ermächtigt (§ 142 Abs. 3 der Zivilprozessord-
nung).  

 
(2) Die Tätigkeit der Dolmetscherinnen oder Dolmetscher umfasst die mündliche 
Sprachübertragung, die der Übersetzerinnen oder Übersetzer die schriftliche Sprach-
übertragung. 

 
(3) Sprache im Sinne dieses Gesetzes sind auch sonstige anerkannte Kommunikati-
onstechniken, insbesondere die Gebärdensprache, die Blindenschrift, Lormen oder das 
Fingeralphabet. 

 
§ 2 
Verzeichnis  
 
(1) Die Präsidentinnen oder Präsidenten der Oberlandesgerichte führen für das Land 
Nordrhein-Westfalen ein gemeinsames Verzeichnis von allgemein beeidigten Dolmet-
scherinnen und Dolmetschern und ermächtigten Übersetzerinnen und Übersetzern. 

 
(2) In das Verzeichnis sind Name, Anschrift, Telekommunikationsanschlüsse, Beruf, 
etwaige Zusatzqualifikationen und die jeweilige Sprache aufzunehmen. Die hierfür er-
forderlichen Daten dürfen erhoben und gespeichert werden. Das Verzeichnis darf in au-
tomatisierte Abrufverfahren eingestellt sowie im Internet veröffentlicht werden. 

 
(3) Die Einsichtnahme in das Verzeichnis ist jedermann gestattet. Eine Gewähr für die 
Zuverlässigkeit der in das Verzeichnis eingetragenen Personen und die Aktualität der 
Angaben besteht nicht. 

 
§ 3 
Voraussetzungen 
 
(1) Wer persönlich und fachlich geeignet ist, kann auf Antrag als Dolmetscherin oder 
Dolmetscher allgemein beeidigt, als Übersetzerin oder Übersetzer zur Bescheinigung 
der Richtigkeit und Vollständigkeit von Übersetzungen ermächtigt werden. Der Antrag 
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ist schriftlich unter Beifügung der für den Nachweis der persönlichen und fachlichen 
Eignung erforderlichen Unterlagen zu stellen. 
 
(2) Die persönliche Eignung besitzt insbesondere nicht, wer 
 
a) in den letzten fünf Jahren vor Stellung des Antrages wegen eines Verbrechens oder 

wegen Vergehen nach dem 15. Abschnitt des Strafgesetzbuches (uneidlicher 
Falschaussage), falscher Verdächtigung, Vergehen nach dem 9. Abschnitt des 
Strafgesetzbuches (Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs), 
Begünstigung, Strafvereitelung, Betruges oder Urkundenfälschung rechtskräftig 
verurteilt worden ist, oder  

b) in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt, insbesondere über wessen Vermö-
gen das Insolvenzverfahren eröffnet worden oder wer in das vom Insolvenzgericht 
oder vom Vollstreckungsgericht zu führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 Insolvenzord-
nung, § 915 Zivilprozessordnung) eingetragen ist, oder 

c) nicht bereit oder nicht tatsächlich in der Lage ist, den nordrhein-westfälischen Ge-
richten und Staatsanwaltschaften auf Anforderung kurzfristig zur Verfügung zu  
stehen. 

 
(3) Die fachliche Eignung erfordert 
 
1. Sprachkenntnisse, mit denen die Antragstellerin oder der Antragsteller in der Regel 

praktisch alles, was sie oder er hört oder liest, mühelos verstehen, sich spontan, 
sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten fei-
nere Bedeutungsnuancen deutlich machen kann, sowohl in der deutschen als auch 
in der fremden Sprache, und 

2. sichere Kenntnisse der deutschen Rechtssprache. 
 

(4) Die Antragstellerin oder der Antragsteller haben die persönliche und fachliche Eig-
nung durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Die über die Sprachkennt-
nisse vorzulegenden Unterlagen sollen auch eine Beurteilung von sprachmittlerischen 
Kenntnissen und Fähigkeiten ermöglichen. 

 
§ 4  
Befristung, Widerruf 
 
(1) Die Übersetzerermächtigung und das Recht, sich auf die allgemeine Beeidigung zu 
berufen, sind auf höchstens fünf Jahre befristet zu erteilen. Eine Verlängerung um je-
weils bis zu fünf Jahren ist unter den Voraussetzungen des § 3 zulässig. 
 
(2) Die Übersetzerermächtigung oder das Recht, sich auf die allgemeine Beeidigung zu 
berufen, kann insbesondere widerrufen werden, wenn die Übersetzerin oder der Über-
setzer oder die Dolmetscherin oder der Dolmetscher 
 
a) die Voraussetzungen des § 3 nicht mehr erfüllt oder 
b) wiederholt fehlerhafte Sprachübertragungen ausgeführt hat. 

 
§ 5 
Beeidigung, Ermächtigung und Verpflichtung 
 
(1) Zur allgemeinen Beeidigung haben Dolmetscherinnen und Dolmetscher einen Eid 
oder eine eidesgleiche Bekräftigung nach § 189 Abs. 1 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes zu leisten.  

 
(2) Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Übersetzerinnen und Übersetzer sind zur Ge-
heimhaltung besonders zu verpflichten und insbesondere auf die Vorschriften über die 
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Wahrung des Steuergeheimnisses (§ 30 der Abgabenordnung) hinzuweisen. § 1 Abs. 2 
und Abs. 3 des Verpflichtungsgesetzes gelten entsprechend. 

 
(3) Über die Beeidigung und die Verpflichtung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

 
(4) Zur Vorlage bei Gerichten und Staatsanwaltschaften erhalten Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher eine Bescheinigung über die allgemeine Beeidigung, Übersetzerinnen 
und Übersetzer eine Bescheinigung über die erteilte Ermächtigung. Ferner erhalten sie 
eine Abschrift über die Niederschrift der Verpflichtung. 

 
(5) Der ermächtigte Übersetzer und die ermächtigte Übersetzerin sind verpflichtet, bei 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des nach § 8 zuständigen Landgerichts die per-
sönliche Unterschrift zu hinterlegen. Die Präsidentin oder der Präsident des Landge-
richts kann auf Antrag bestätigen, dass die Unterschrift von der Übersetzerin oder dem 
Übersetzer herrührt und dass sie oder er mit der Anfertigung derartiger Übersetzungen 
betraut ist. 

 
§ 6 
Rechte und Pflichten 
 
(1) Die Dolmetscherin und der Dolmetscher, die Übersetzerin und der Übersetzer sind 
verpflichtet, 
 
1. die übertragenen Aufgaben gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen, 
2. Verschwiegenheit zu bewahren und Tatsachen, die ihnen bei ihrer Tätigkeit zur 

Kenntnis gelangen, weder eigennützig zu verwerten noch Dritten mitzuteilen, 
3. Aufträge der Gerichte und Staatsanwaltschaften innerhalb des Landes Nordrhein-

Westfalen zu übernehmen und kurzfristig zu erledigen, es sei denn, dass wichtige 
Gründe dem entgegen stehen, 

4. der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlandesgerichts unverzüglich jede 
Änderung des Namens, des Wohnsitzes oder der Niederlassung sowie von Tele-
kommunikationsanschlüssen, eine Verurteilung im Sinne des § 3 Abs. 2 Buch-
stabe a oder die Beantragung eines Insolvenzverfahrens gegen sie oder ihn sowie 
einen Eintrag in das vom Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu füh-
rende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 Insolvenzordnung, § 915 Zivilprozessordnung) mit-
zuteilen. 

 
(2) Die Übersetzerermächtigung umfasst das Recht, die Richtigkeit und Vollständigkeit 
von Übersetzungen zu bescheinigen. Dies gilt auch für bereits vorgenommene Über-
setzungen, die zur Prüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit vorgelegt werden. Die 
Übersetzerin oder der Übersetzer ist verpflichtet, die ihr oder ihm anvertrauten Schrift-
stücke sorgsam aufzubewahren und von ihrem Inhalt Unbefugten keine Kenntnis zu 
geben. 

 
(3) Nach Aushändigung der Bescheinigung gemäß § 5 Abs. 4 kann die Dolmetscherin 
oder der Dolmetscher die Bezeichnung "Allgemein beeidigte Dolmetscherin oder beei-
digter Dolmetscher für (Angabe der Sprache/n, über die sich die Urkunde verhält)", die 
Übersetzerin oder der Übersetzer die Bezeichnung "Durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten des Oberlandesgerichts (Angabe des Ortes) ermächtigte Übersetzerin  
oder ermächtigter Übersetzer für (Angabe der Sprache/n, über die sich die Urkunde 
verhält)" führen. 
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§ 7 
Bestätigung der Übersetzung 
 
(1) Die Richtigkeit und Vollständigkeit von schriftlichen Sprachübertragungen ist durch 
die Übersetzerin oder den Übersetzer zu bestätigen. Der Bestätigungsvermerk lautet:  

 
"Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender Übersetzung aus der ... Sprache 
wird bescheinigt. 
Ort, Datum, Unterschrift 
Durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Oberlandesgerichts (Angabe des 
Ortes) ermächtigte Übersetzerin oder ermächtigter Übersetzer für die ... Sprache.“ 

 
(2) Die Bestätigung ist auf die Übersetzung zu setzen und zu unterschreiben. Sie hat 
kenntlich zu machen, wenn das übersetzte Dokument kein Original ist oder nur ein Teil 
des Dokuments übersetzt wurde. Sie soll auf Auffälligkeiten des übersetzten Doku-
ments, insbesondere unleserliche Worte, Änderungen oder Auslassungen hinweisen, 
sofern sich dies nicht aus der Übersetzung ergibt. Die Bestätigung kann auch in elekt-
ronischer Form (§ 126a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, § 3a des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) erteilt werden. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine zur Prüfung der Richtigkeit 
und Vollständigkeit vorgelegte Übersetzung eines anderen als richtig und vollständig 
bestätigt wird. 
 
§ 8 
Zuständigkeit 
 
(1) Unbeschadet von Absatz 2 ist für die Aufgaben nach diesem Gesetz die Präsidentin 
oder der Präsident des Oberlandesgerichts zuständig, in deren oder dessen Bezirk die 
Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder seine berufliche Niederlassung hat; in 
Ermangelung einer solchen ist der Wohnsitz maßgebend. Hat die Antragstellerin oder 
der Antragsteller in Nordrhein-Westfalen weder eine berufliche Niederlassung noch ei-
nen Wohnsitz, ist die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts zuständig, 
in deren oder dessen Bezirk die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder seine 
Tätigkeit vorwiegend ausüben möchte.  
 
(2) Für die Aufgaben nach § 5 ist die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts 
zuständig; für die örtliche Zuständigkeit gilt Absatz 1 sinngemäß. 
 
§ 9 
Ordnungswidrigkeit 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
a)  sich als allgemein beeidigte Dolmetscherin oder allgemein beeidigter Dolmetscher 

oder ermächtige Übersetzerin oder ermächtigter Übersetzer für eine Sprache be-
zeichnet, ohne dazu berechtigt zu sein, oder 

b)  eine Bezeichnung führt, die der in Buchstabe a zum Verwechseln ähnlich ist. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet wer-
den. 

 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist die Staatsanwaltschaft. 
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§ 10 
Kosten 
 
Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Kosten nach den Bestimmungen 
des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung (Justizverwaltungskosten-
gesetz) erhoben. 

 
§11 
Übergangsbestimmung 
 
Ermächtigungen von Übersetzerinnen und Übersetzern und Rechte, sich auf die allge-
meine Beeidigung zu berufen, die vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes erteilt wor-
den sind, gelten in ihrem jeweiligen Bestand fort, erlöschen aber spätestens mit dem 
Ablauf des 31. Dezember 2010. Auf Antrag werden sie für die Dauer ihres Bestehens in 
das Verzeichnis nach § 2 eingetragen." 

 
3. Die Bezeichnung des Zwölften Titels wird wie folgt neu gefasst:  
 
 „Aufbewahrung von Schriftgut in der Justiz und Justizverwaltung“ 
 
4. § 77 wird wie folgt neu gefasst:  
 

„§ 77 
Aufbewahrung von Schriftgut  
 
(1) Schriftgut der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Fachgerichtsbarkeiten, der Staats-
anwaltschaften und der Justizvollzugsbehörden, das für das Verfahren nicht mehr er-
forderlich ist, darf nach Beendigung des Verfahrens nur so lange aufbewahrt werden, 
wie schutzwürdige Interessen der Verfahrensbeteiligten oder sonstiger Personen oder 
öffentliche Interessen dies erfordern. Entsprechendes gilt für das Schriftgut der Justiz-
verwaltung. 

 
(2) Schriftgut im Sinne des Absatzes 1 sind unabhängig von ihrer Speicherungsform 
insbesondere Akten, Aktenregister, öffentliche Register, Grundbücher, Namensver-
zeichnisse, Karteien, Urkunden und Blattsammlungen sowie einzelne Schriftstücke, 
Bücher, Drucksachen, Kalender, Karten, Pläne, Zeichnungen, Lichtbilder, Bild-, Ton- 
und Datenträger und sonstige Gegenstände, die Bestandteile oder Anlagen der Akten 
geworden sind.  

 
(3) Dieses Gesetz gilt für die Aufbewahrung von Schriftgut der in Absatz 1 genannten 
Gerichte und Justizbehörden, soweit nicht Rechtsvorschriften des Bundes oder des 
Landes inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestimmungen enthalten. Die Regelun-
gen über die Anbietungs- und Übergabepflichten nach den Vorschriften des Gesetzes 
über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) bleiben unberührt." 

 
5. § 78 wird wie folgt neu gefasst:  
 

„§ 78 
Verordnungsermächtigung, Aufbewahrungsfristen 
 
(1) Das Justizministerium bestimmt durch Rechtsverordnung das Nähere über das auf-
zubewahrende Schriftgut und die hierbei zu beachtenden Aufbewahrungsfristen.  

 
(2) Die Regelungen zur Aufbewahrung des Schriftguts haben dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit, insbesondere der Beschränkung der Aufbewahrungsfristen auf das 
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Erforderliche, Rechnung zu tragen. Bei der Bestimmung der Aufbewahrungsfristen sind 
insbesondere zu berücksichtigen 
 
1.  das Interesse der Betroffenen daran, dass die zu ihrer Person erhobenen Daten 

nicht länger als erforderlich gespeichert werden, 
 
2.  ein Interesse der Verfahrensbeteiligten, auch nach Beendigung des Verfahrens 

Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften aus den Akten erhalten zu können, 
 
3.  ein rechtliches Interesse nicht am Verfahren Beteiligter, Auskünfte aus den Akten 

erhalten zu können, 
 
4.  das Interesse von Verfahrensbeteiligten, Gerichten und Justizbehörden, dass die 

Akten nach Beendigung des Verfahrens noch für Wiederaufnahmeverfahren, zur 
Wahrung der Rechtseinheit, zur Fortbildung des Rechts oder für sonstige verfah-
rensübergreifende Zwecke der Rechtspflege zur Verfügung stehen.  

 
(3) Die Aufbewahrungsfristen beginnen, soweit in der gemäß § 78 Abs. 1 erlassenen 
Rechtsverordnung keine anderweitigen Regelungen getroffen wurden, mit dem Ablauf 
des Jahres, in dem nach Beendigung des Verfahrens die Weglegung der Akten ange-
ordnet wurde.“ 

 
6. § 113 wird wie folgt geändert: 
 
 Die Angabe "Ende des Jahres 2004" wird durch die Angabe "31. Dezember 2012" er-

setzt. 
 
 
 
 
Artikel 2 
Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes 
 
Die Anlage zu § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung (Justiz-
verwaltungskostengesetz) vom 20. Juni 1995 (GV. NRW. S. 612), zuletzt geändert durch Ar-
tikel II des Gesetzes vom 13. Juni 2006 (GV. NRW. S. 291), wird in Abschnitt 4 wie folgt ge-
fasst: 
 
"4 Vereidigung, Beeidigung und Ermächtigung 

 
Anmerkung: 
Die Gebühren sind vorauszuzahlen. 

 

4.1 Allgemeine Vereidigung von Sachverständigen 
 
Anmerkung: 
Die Gebühr ist für jedes Sachgebiet gesondert zu erheben. 

120 Euro 

4.2 Allgemeine Beeidigung von Dolmetscherinnen und Dolmet-
schern (§ 189 Gerichtsverfassungsgesetz),  
 
für eine zweite und jede weitere Sprache erhöht sich die Gebühr 
um je 

120 Euro 
 
 
 
30 Euro 
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4.3 Ermächtigung von Übersetzerinnen und Übersetzern zur Be-
scheinigung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung 
von Urkunden, die in einer fremden Sprache abgefasst sind 
(§ 142 Zivilprozessordnung), 
 
für eine zweite und jede weitere Sprache erhöht sich die Gebühr 
um je 

120 Euro 
 
 
 
 
 
30 Euro 

4.4 Verlängerung der Allgemeinen Beeidigung von Dolmetscherin-
nen und Dolmetschern oder der Allgemeinen Ermächtigung von 
Übersetzerinnen und Übersetzern gemäß § 4 Abs. 1 des Ge-
setzes über Dolmetscher und Übersetzer in der Justiz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, 
 
für eine zweite und jede weitere Sprache erhöht sich die Gebühr 
um je 

60 Euro 
 
 
 
 
 
 
15 Euro 

4.5 Zurückweisung eines Antrags, für den eine Gebühr nach  
Nrn. 4.1 bis 4.4 vorgesehen ist 
 
Anmerkung: 
Bezieht sich die Zurückweisung eines Antrags nach Nr. 4.5 auf 
mehrere Sprachen, wird die Gebühr für jede Sprache gesondert 
erhoben. 

50 Euro" 

 
 
 
 
Artikel 3  
In-Kraft-Treten  
 
Das Gesetz tritt am ersten Tag des auf seine Verkündung folgenden Monats in Kraft, mit 
Ausnahme des Artikels 1 Nummer 4, der erst zum 1. Juni 2008 in Kraft tritt. 
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